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Sachverhalt

Die Beiträge an den Wasser- und Bodenverband ändern sich jährlich.
Daher ist eine jährliche Gebührenanpassung zur Umlage der Wasser- und 
Bodenverbandsbeiträge durch die Gemeinde Leopoldshagen sinnvoll.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Leopoldshagen beschließt für 2021 die 5. Satzungs-
änderung zur Satzung der Gemeinde Leopoldshagen über die Erhebung von 
Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes
„Uecker-Haffküste“ und „Untere Peene“
Gleichzeitig tritt die 4. Satzungsänderung vom 23.10.2019 außer Kraft.

Anlage/n
1 Kalkulation WBV Leo 2021 öffentlich

2 Gegenüberstellung WBV Gebühren Gemeinde Leopoldshagen 
öffentlich

Finanzielle Auswirkungen
ja nein

fin. Auswirkungen X
im Haushalt berücksichtigt X Deckung durch: Produkt Sachkonto

Liegt eine Investition vor? X Folgekosten



Abstimmungsergebnis
JA NEIN ENTHALTEN

______________________
Bürgermeister/in

Siegel

______________________
stellv. Bürgermeister/in



Gebührenkalkulation als Anlage zur 5. Satzungsänderung über die Erhebung 
von Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen der Wasser- und 
Bodenverbände „Uecker-Haffküste“ und „Untere Peene“  
 

Grundlage der Kalkulation sind die Beitragsbescheide 2020 
für die Gemeinde Leopoldshagen 

 
Notwendig wird die neue Kalkulation durch die Änderung der Abschläge bei Waldflächen 
und der Zuschläge bei Gebäuden und Straßen. 
Neu ist auch, dass Wasserflächen (außer Küstengewässer) veranlagt werden. 
Bisher wurden diese nicht berücksichtigt. 
Das ist jedoch, lt. Verwaltungsgericht Greifswald, nicht erlaubt. 
. 
1. Allgemeine Hebung Gewässerunterhaltung 
 

1. Beitrag an den WBV „Uecker-Haffküste“  =  25.949,75 Euro 
 
Unterdeckung gegenüber 2018                    =    3.699,94 Euro 
 
Unterdeckung gegenüber 2019                    =    2.723,96 Euro 
 
Summe Allgemeine Hebung          32.373,65 Euro / 1439,4552 ha = 22,49 Euro je ha 
Zuzüglich Verwaltungsgebühr                                                               1,72 Euro je ha 
 
                                                                                                            24,20 Euro je ha 
 
2. Beitrag an den WBV „Untere Peene“         =    2.659,41 Euro 
 
Unterdeckung gegenüber 2018                      =       213,66 Euro 
 
Summe Allgemeine Hebung               2.873,07 Euro / 511.6892 ha = 5,61 Euro je ha 
Zuzüglich Verwaltungsgebühr                                                              1,72 Euro je ha 
 
                                                                                                             7,33 Euro je ha 

 
Bei der Festsetzung der Gebühren ergibt sich: 
 
WBV „Uecker-Haffküste“ Ueckermünde  
 
Garten, Acker, Grünland, Brache   24,20 Euro 
Holzung, Wald, Gehölz                      Abschlag 20 % 19,36 Euro 
Oedland, Unland                                Abschlag 50 % 12,10 Euro 
Gebäude, Straßen, Wege                  Zuschlag 85 % 44,77 Euro 
 
 
WBV „Untere Peene“ Anklam  
 
Wald    Abschlag 50%    3,66 Euro 
Straßen, Wege   Zuschlag 200 % 21,99 Euro 
Graben    Abschlag 90 %   0,73 Euro 
 
 
 
 
 
 



2. Unterhaltung Schöpfwerke und Deichpflege 
 

1. Beitrag an den WBV „Uecker-Haffküste“  
 
Schöpfwerk Leopoldsagen  8.341,62 Euro 
Deich Leopoldshagen  2.227,88 Euro 
Schöpfwerk Mönkebude       18,42 Euro 
Deich Mönkebude          6,95 Euro 
 

Gesamtkosten SW und Deiche 10.594,87 Euro / 1393.7889 ha 7,60 Euro/ha 
 
2. Beitrag an den WBV „Untere Peene“                
 

Schöpfwerk Bugewitz I 3.352,02 Euro  / 290.8933 ha  11,52 Euro/ha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Verwaltungskosten ergeben sich wie folgt. 
Personalkosten   37,356,80 
Sachkosten      3.735,68 
Gemeinkosten     7.471,36 
Verwaltungskosten   48.563,84 
 

beitragspflichtige Fläche insgesamt  28242.4072 ha 
davon Gemeinde Leopoldshagen   1951.3190 ha  

(1439.6298 ha WBV Uecker-Haffküste + 511.6892 ha WBV Landgraben) = 6,9 % 

6,9 % von 48.563,84 € = 3.350,90 €  3.350,90 € / 1951.3190 ha = 1,72 €/ha 



Gegenüberstellung WBV Gebühren Gemeinde Leopoldshagen 

       2020  2021 

Gebührensatz je ha in Euro 

WBV Uecker-Haffküste 

Garten, Acker, Grünland, Brache   16,50  24,20 Euro 

Holzung, Wald, Gehölz             Abschlag 20 % 11,05  19,36 Euro 

Oedland, Unland                       Abschlag 50 %   8,25  12,10 Euro 

Gebäude, Straßen, Wege         Zuschlag 85 % 28,05  44,77 Euro 

 

Gebührensatz je ha in Euro 

WBV Untere Peene  

Wald    Abschlag 50% 4,95    3,66 Euro 

Straßen, Wege  Zuschlag 200 % 29,70  21,99 Euro 

Graben   Abschlag 90 % 0,99    0,73 Euro 

 

 

Schöpfwerk 

Leopoldshagen und Mönkebude   in Euro je ha 18,00  7,60 

 

Bugewitz I  in Euro je ha      23,54  11,52 
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